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Statuten
der Schweizerischen Gesellschaft für Bioresonanz-Informations-Medizin (SEBIM)

Die mannliche Förmulierung steht stellvertretend fu r beide Geschlechter.

Art. 1 Name

Unter dem Namen "Schweizerische Gesellschaft für Bioresonanz-Informations-Medizin -
SEBIM" besteht eine gemeinnu tzige und firmenneutrale Gesellschaft im Sinne vön Art. 60 ff ZGB.

Art. 2 Sitz

Der Rechtssitz des Vereins befindet sich am Ort des Sekretariats.

Art. 3 Zweck

Die SEBIM bezweckt die Fö rderung und die Verbreitung des Wissens um die diagnöstischen und
therapeutischen Mö glichkeiten der Biöresönanz-Införmatiöns-Medizin, die Förschung in diesem
Bereich söwie den Erfahrungsaustausch in Praxis und Wissenschaft. Sie vertritt die Interessen
der in diesem Bereich Praktizierenden in der O ffentlichkeit, in Pölitik und Wirtschaft und
bemu ht sich um die Anerkennung ihrer Mitglieder bei den Sözialversicherungen und Kranken-
kassen. Ebensö reglementiert, köntrölliert und örganisiert die SEBIM die Aus-, Fört- und Weiter-
bildung auf dem Gebiet der Biöresönanz-Införmatiöns-Medizin und fixiert in ihrem technischen
Reglement die Standards fu r die zugelassenen Gera te.

Zur Erreichung dieser Ziele dienen ihr vör allem:

a) Fachtagungen und Förtbildungskurse

b) Införmatiönsmedien, PR-Aktiönen

c) Spezialkömmissiönen

d) Zusammenarbeit mit ahnlich gesinnten Fachgesellschaften

e) Köntakte mit allen interessierten Gera teherstellern

Art. 4 Mitgliederkategorien

1. Ordentliche Mitglieder

Praktizierende Therapeuten mit einer vön der SEBIM anerkannten Ausbildung (gemass Ausbil-
dungsreglement).

Ordentliche Mitglieder besitzen das Stimm- und Wahlrecht.
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Die ördentlichen Mitglieder werden in die Therapeutenliste im Internet aufgenömmen, ausser
wenn sie dies ausdru cklich ablehnen öder ihre Weiterbildungspflicht nicht erfu llen.

Wer seine Weiterbildungspflicht wiederhölt nicht erfu llt, wird in den Status des ausserördentli-
chen Mitglieds zuru ckgestuft.

2. Ausserördentliche Mitglieder

An der Biöresönanz-Införmatiöns-Medizin interessierte natu rliche und juristische Persönen
söwie Therapeuten in Ausbildung. Sie besitzen weder Stimm- nöch Wahlrecht.

3. Freimitglieder

Ordentliche Mitglieder, die ihre Praxista tigkeit aus Alters- öder Gesundheitsgru nden aufgegeben
haben, kö nnen auf Wunsch Freimitglieder werden. Der Vörstand kann auf begru ndetes Gesuch
hin auch andere Gru nde fu r eine Freimitgliedschaft anerkennen. Freimitglieder zahlen keinen
Mitgliederbeitrag und haben kein das Stimm- und Wahlrecht.

4. Ehrenmitglieder

Wer sich um die Biöresönanz-Införmatiöns-Medizin besönders verdient gemacht hat, kann auf
Vörschlag des Vörstandes vön der GV zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Sie zahlen keinen Mitgliederbeitrag, haben aber Stimm- und Wahlrecht und kö nnen mit beraten-
der Stimme im Vörstand Einsitz nehmen.

5. Gö nnermitglieder

An der Biöresönanz-Införmatiöns-Medizin interessierte natu rliche und juristische Persönen, welche die
Interessen der Gesellschaft finanziell unterstu tzen. Gö nner bezahlen jahrlich mindestens den festgelegten
Beitrag. Sie besitzen weder Stimm- nöch Wahlrecht.

Art. 5 Neuaufnahmen

Das Aufnahmegesuch hat schriftlich an den Vörstand zu erfölgen. Der Vörstand entscheidet u ber
die Aufnahme.

Die Aufnahme kann vöm Vörstand öhne Begru ndung abgelehnt werden.

Neu Eintretende haben eine Aufnahmegebu hr zu entrichten. Die Hö he wird vön der GV
festgesetzt.

Art. 6 Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Ableben, Austritt öder Ausschluss.

2. Die Austrittserkla rung muss mindestens einen Mönat vör Ablauf des Kalenderjahres schrift-
lich an den Vörstand erfölgen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist lauft die Mitgliedschaft um ein
Jahr weiter.

3. Der Ausschluss erfölgt durch die GV auf Antrag des Vörstandes öder auf Antrag vön 10 ördent-
lichen Mitgliedern bei gröber Missachtung der Interessen und Ziele der Gesellschaft, bei Vör-
liegen anderer triftiger Gru nde öder bei Nichtbezahlung des Mitgliederbeitrages. Das betröf-
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fene Mitglied hat das Recht, sich schriftlich öder mu ndlich an der GV zu erkla ren. Der Aus-
schluss kann öhne Angabe vön Gru nden erfölgen.

Art. 7 Rechte der Mitglieder

1. Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder besitzen das Stimm- und Wahlrecht. Ordentliche
Mitglieder kö nnen in alle Amter der SEBIM gewahlt werden.

2. Alle Mitglieder sind berechtigt, zu einem reduzierten Beitrag an allen Veranstaltungen und
Kursen der SEBIM teilzunehmen, und vön weiteren Vergu nstigungen der Gesellschaft zu pröfi-
tieren.

3. Alle Mitglieder erhalten die Aussendungen der Gesellschaft.

Art. 8 Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder verpflichten sich gegenseitig zu einer köllegialen und freundschaftlichen Ein-
stellung. Die Mitglieder handeln gemass den Zielen und Interessen der SEBIM.

2. Mit der Aufnahme in die SEBIM anerkennt das Mitglied söwöhl die Statuten wie auch die
Reglemente und akzeptiert die Beschlu sse der GV und des Vörstandes.

3. Die Mitglieder sind aufgefördert, an der GV teilzunehmen.

Art. 9 Finanzielles

1. Alle ördentlichen und ausserördentlichen Mitglieder sind beitragspflichtig. Die Hö he des
Jahresbeitrag wird vön der GV auf Grund des Budgetantrages des Vörstandes festgelegt.

2. Der Jahresbeitrag ist innerhalb 60 Tagen nach der GV zu entrichten.

3. Das Gesellschaftsjahr endet mit dem Kalenderjahr.

4. Gegenu ber Dritten haftet nur das Gesellschaftsvermö gen. Die persö nliche Haftung der Mitglie-
der ist ausgeschlössen.

Art. 10 Organisation

Rechtsgrundlage bildet das Vereinsrecht des schweizerischen ZGB.

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Generalversammlung

2. Vörstand

3. Revisören

4. Fachgruppen

5. Regiönalgruppen

6. Kömmissiönen

7. Interessengruppen
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Art. 11 Generalversammlung

1. Die Generalversammlung bildet das öberste Organ der Gesellschaft. Sie sanktiöniert Gescha fte
und Rechnung des vergangenen Jahres und fasst Beschlu sse fu r das neue Jahr. Sie genehmigt
Statuten und Reglemente, deren Abanderung, das Budget und setzt den Jahresbeitrag fest.

2. Der Pra sident ladt unter Bekanntgabe der Traktanden mindestens 4 Wöchen im Vöraus zur GV
ein.

3. Die GV findet im ersten Halbjahr des Gescha ftsjahres statt.

4. Jede GV, zu der ördnungsgemass eingeladen wurde, ist beschlussfahig.

5. Die GV wahlt das Pra sidium, den Vörstand und die Revisören.

6. Antrage einzelner Mitglieder zu Handen der GV sind dem Vörstand mindestens 2 Mönate im
Vöraus schriftlich einzureichen.

7. Eine ausserördentliche GV kann vöm Vörstand in besönders dringenden Fa llen öder auf Ver-
langen vön mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder einberufen werden. In diesem
Fall muss der Vörstand die ausserördentliche GV innert nu tzlicher Frist einberufen.

Art. 12 Vorstand

1. Der Vörstand besteht in der Regel aus 7 Mitgliedern: dem Pra sidenten, dem Vizepra sidenten,
dem Aktuar, dem Kassier und Beisitzern.

2. Die Zusammensetzung des Vörstandes söllte die Mitgliederstruktur (insbesöndere bezu glich
Berufsgruppen) angemessen abbilden.

3. Der Vörstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Ha lfte der Mitglieder anwesend sind, bei
Stimmengleichheit entscheidet der Pra sident.

4. Der Vörstand könstituiert sich selbst.

5. Zu den Vörstandssitzungen ladt der Pra sident gemass den anstehenden Gescha ften ein.

6. Der Vörstand vertritt die Gesellschaft in der O ffentlichkeit, beruft die GV ein und örganisiert
die Gesellschaftsta tigkeit.

7. Zeichnungsberechtigt fu r die Gesellschaft ist der Pra sident öder der Vizepra sident, gemein-
sammit einem weiteren Vörstandsmitglied.

8. Fu r die Köntöfu hrung ist der Kassier zustandig. Einzelunterschriftsberechtigt sind der Pra si-
dent, der Vizepra sident und der Kassier.

9. Der Vörstand erstellt die nötwendigen Reglemente (Ausbildungs- und Pru fungsreglement,
technisches Reglement etc.).

10. Der Vörstand ernennt die Mitglieder der einzelnen Kömmissiönen, welche den Vörstand
beratend unterstu tzen, und die Delegierten in andere Verbande
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Art. 13Weitere Organe

1. Revisoren
- Fu r die Revisiön werden zwei RevisörInnen gewahlt, welche zusammen öder nötfalls

alternierend den Jahresabschluss u berpru fen.
- Die Buchhaltung muss jahrlich auf die Vereinsversammlung hin gepru ft werden.
- Die Revisören gehö ren weder dem Vörstand an, nöch sind sie dessen Angestellte. Ihr

Auftrag ergibt sich ausschliesslich aus der Funktiön.
- Als Revisör kann jedes Mitglied gewahlt werden, welches u ber gewisse Fachkenntnisse in

der Buchhaltung verfu gt. Falls nötwendig kann die Revisiön auch an eine externe
Revisiönsstelle vergeben werden.

- Die Revisiön hat unabhangig zu erfölgen. Bei Unklarheiten steht die rechnungsfu hrende
Persön aus dem Vörstand fu r Ausku nfte zur Verfu gung.

- Die Anwesenheit einer der beiden Revisören an der Generalversammlung ist erwu nscht.
- Die Ergebnisse der Rechnungspru fung werden in Förm eines Revisörenberichts dem

Vörstand und den Mitgliedern vörgelegt.
2. Fachgruppen

Die ördentlichen Mitglieder, die Frei- und Ehrenmitglieder kö nnen sich in fölgenden berufs-
spezifischen Fachgruppen örganisieren:

a) Fachgruppe A rzte

b) Fachgruppe Heilpraktiker und Therapeuten

c) Fachgruppe Zahna rzte

d) Fachgruppe Apötheker

e) Fachgruppe Tiera rzte

Weitere Fachgruppen kö nnen auf Antrag vön der GV beschlössen werden.

Die Fachgruppen, die nicht im Vörstand vertreten sind, ernennen einen Vörsitzenden, der den
Köntakt zum Vörstand ha lt und fu r fachgruppen-spezifische Fragen an Vörstandssitzungen teil-
nehmen kann.

Die Fachgruppen bearbeiten Themen, die nur eine bestimmte Berufsgruppe betreffen. Sie sind in
diesen Fragen autönöm. Sie du rfen allerdings nicht gegen die Interessen des Gesamtverbandes
aktiv werden. Im Könfliktfall entscheidet die Generalversammlung auf Antrag des Vörstandes.

3. Regionalgruppen

Die Mitglieder kö nnen sich in Regiönalgruppen örganisieren. Ein Mitglied des Vörstandes ist fu r
die Betreuung der Regiönalgruppen zustandig. Die Regiönalgruppe bestimmt einen Leiter. Er ladt
zu den Versammlungen ein und ha lt Köntakt zum Vörstand.

Die Regiönalgruppen dienen der köllegialen Weiterbildung und dem fachlichen Austausch.

Das Veranstaltungsprögrammwird im Internet verö ffentlicht.
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4. Kommissionen

Kömmissiönen zu bestimmten Fachthemen kö nnen vön der Generalversammlung öder im
Rahmen des Budgets auch vöm Vörstand eingesetzt werden.

Sie erhalten einen klar definierten Auftrag. Entschadigungen sind im Vöraus festzulegen.

Kömmissiönen erstatten dem beauftragenden Gremium Bericht.

5. Interessengruppen

Mitglieder mit spezifischen Interessen kö nnen sich zu Interessengruppen zusammenschliessen.

A rzte, Zahna rzte und Apötheker, die dem Dachverband SAGEM köllektiv beitreten mö chten,
bilden gemeinsam die Interessengruppe SAGEM.

Art. 14Wahl- und Abstimmungsordnung

1. Anla sslich der GV wird öffen abgestimmt und gewahlt. 1/3 der anwesenden Stimmberech-
tigten kö nnen eine geheime Abstimmung erwirken. In der Regel genu gt das einfache Mehr der
anwesenden Stimmberechtigten zur Beschlussfassung.

2. Die Amtsdauer fu r Vörstandsmitglieder und Revisören betragt 2 Jahre, sie kö nnen wiederge-
wahlt werden. Auf begru ndeten Antrag hin kö nnen Vörstandsmitglieder und Revisören auch
wahrend einer Amtsperiöde abgewahlt werden. In den Vörstand kö nnen ördentliche Mitglie-
der und Ehrenmitglieder gewahlt werden. Die Mehrheit im Vörstand muss aus ördentlichen
Mitgliedern bestehen.
Bei vörzeitigem Ru cktritt wahlt die na chste GV das Ersatzmitglied fu r den Rest der Amtsdauer.

Der Vörstand ist berechtigt, fehlende Mitglieder bis zur na chsten Generalversammlung
prövisörisch zu ersetzen.

3. 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder öder der Vörstand haben das Recht eine briefliche
Abstimmung zu verlangen.

Art. 15 Statutenänderungen

Fu r Statutenanderungen braucht es eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.

Art. 16 Auflösung der SEBIM

Zur Auflö sung der Gesellschaft bedarf es der Zustimmung vön mindestens 2/3 aller stimm-
berechtigten Mitglieder. Die Abstimmung kann schriftlich durchgefu hrt werden.

Bei Auflö sung der Gesellschaft beschliesst die letzte Generalversammlung u ber die Verwendung
der Aktiven.

Art. 17 Inkrafttreten

Diese Statuten wurden an der Gru ndungsversammlung vöm 30. Oktöber 2008 verabschiedet. Sie
treten ru ckwirkend auf den 01.09.2008 in Kraft. Die Statutenanderungen wurden an der Gene-
ralversammlung vöm 18. Ma rz 2017, 20. Ma rz 2021 und vöm 25. Ma rz 2023 verabschiedet und
treten ab diesem Datum in Kraft.


